
Sommernachts-
Flohmarkt 

Teilnahmebedingungen für den Flohmarkt:
Die Teilnahme ist nur gültigem Ticketkauf möglich.
Tickets für einen Standplatz können für 1 lfm, 2 lfm oder 3 lfm reserviert
werden. 
Für alle Tickets gilt die fixe Standtiefe von 3m. 
Eigene Pavillons (max. 3 x 3m) können so bei einem 3-lfm-Ticket
aufgestellt werden. 
Der Flohmarkt findet ausschließlich bei trockenem Wetter statt. Die
finale Entscheidung wird am 03.07.2026 über unsere Facebook-Seite,
Homepage, den Anrufbeantworter sowie per E-Mail an alle Ticketkäufer
bekanntgegeben.
Gewerbliche Händler sind nicht zugelassen.
Anhänger oder Fahrzeuge dürfen nicht als Verkaufsstand auf dem
Vorplatz genutzt werden.
Verkaufstische und weiteres benötigtes Equipment sind selbst
mitzubringen.
Der Verkauf von Gegenständen, die unter das Waffengesetz oder den
Jugendschutz (FSK 18) fallen, ist untersagt.
Das Ticket wird vor Ort kontrolliert und muss entweder digital auf dem
Smartphone oder ausgedruckt vorgezeigt werden.
Jeder Flohmarktteilnehmer verpflichtet sich, seinen Platz sauber und
unbeschädigt zu hinterlassen. Bei Nichtbeachtung werden anfallende
Entsorgungskosten dem jeweiligen Platzinhaber in Rechnung gestellt.
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung.

Aufbau:
Der Aufbau sowie die Anlieferung sind zwischen 17:00 Uhr und 19:00
Uhr möglich.
Nach dem Ausladen müssen die Fahrzeuge umgehend auf den
ausgewiesenen Parkflächen abgestellt werden.
Die Anlieferung mit sofortigem Ausladen ist 

       nur im dafür vorgesehenen Bereich gestattet. 
       Ab 19:00 Uhr gilt dort absolutes Halteverbot.
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